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Textgegenüberstellung 

geltende Fassung vorgeschlagene Fassung 
Artikel I – Änderung desWettbewerbsgesetzes 

…… …... 
Aufgaben der Bundeswettbewerbsbehörde Aufgaben der Bundeswettbewerbsbehörde 

§ 2. (1) Zur Erreichung ihrer Ziele gemäß § 1 ist die Bundeswettbewerbsbe-
hörde befugt zur Untersuchung und Bekämpfung vermuteter oder drohender 
Wettbewerbsverzerrungen oder -beschränkungen (§ 1), insbesondere durch Aus-
übung der in den folgenden Ziffern genannten Befugnisse: 

1. Wahrnehmung der der Bundeswettbewerbsbehörde in Verfahren vor  dem 
Kartellgericht und Kartellobergericht zukommenden Parteistellung nach § 40 
KartG 2005, 

2. Durchführung der Europäischen Wettbewerbsregeln in Österreich (§ 3), 
3. allgemeine Untersuchung eines Wirtschaftszweigs, sofern die Umstände 

vermuten lassen, dass der Wettbewerb in dem betreffenden Wirtschaftszweig 
eingschränkt oder verfälscht ist, 

 

 

4. Leistung von Amtshilfe in Wettbewerbsangelegenheiten gegenüber Kar-
tellgericht, Kartellobergericht, Gerichten und Verwaltungsbehörden einschließlich 
der Regulatoren sowie des Bundeskartellanwaltes, 
 

4. Leistung von Amtshilfe in Wettbewerbsangelegenheiten gegenüber Kar-
tellgericht, Kartellobergericht, Gerichten und Verwaltungsbehörden einschließlich 
der Regulatoren, 
 

5. Abgabe von Stellungnahmen zu allgemeinen Fragen der Wirtschaftspoli-
tik, 

6. Antragstellung nach § 7 Abs. 2 Bundesgesetz zur Verbesserung der Nah-
versorgung und der Wettbewerbsbedingungen, BGBl. Nr. 392/1977,  in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 62/2005 sowie 

7. Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen nach § 14 Abs. 1 des 
Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb 1984 – UWG, BGBl. Nr. 448, 
in der jeweils geltenden Fassung, wobei die §§ 11 bis 14 WettbG keine Anwen-
dung finden. 
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…… …… 
Zuständigkeit für die Durchführung der Europäischen  

Wettbewerbsregeln 
Zuständigkeit für die Durchführung der Europäischen  

Wettbewerbsregeln 
§ 3. (1) Die Bundeswettbewerbsbehörde (§ 1) ist, soweit nichtgemäß Abs. 2 

die Zuständigkeit des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit oder der Gerich-
te gegeben ist, die für die Durchführung der Europäischen Wettbewerbsregeln  (§ 
4 Abs. 1) zuständige österreichische Behörde. Es obliegt ihr dabei insbesondere 
die Unterstützung der Europäischen Kommission sowie das Zusammenwirken mit 
der Europäischen Kommission und den Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaa-
ten in den in diesen Rechtsakten genannten Fällen. Die Bundeswettbewerbsbe-
hörde kann gegenüber der Kommission und den Wettbewerbsbehörden der Mit-
gliedstaaten Erklärungen abgeben, die der Durchführung der Bestimmungen der 
Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates zur Durchführung der in den Artikeln 81 
und 82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln, ABl. Nr. L 1 vom 
04.01.2003 S. 1, dienen; dies gilt insbesondere mit Beziehung auf die Einhaltung 
von Regeln über den Schutz von Antragstellern, die den Rechtsvorteil eines 
Kronzeugenprogramms beansprucht haben. 
 

 

(2) Vom Gemeinschaftsrecht vorgesehene Mitwirkungsbefugnisse der Mit-
gliedstaaten an der Erlassung von Verordnungen, Richtlinien oder anderen gene-
rell-abstrakten Akten zur Durchführung der Art. 81 bis 86 EG sind vom Bundes-
minister für Wirtschaft und Arbeit wahrzunehmen. Betreffen diese Akte aus-
schließlich oder überwiegend Unternehmen oder Unternehmensverbände des 
Verkehrsbereichs, ist im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie vorzugehen. Der Bundeswettbewerbsbehörde sowie 
dem Bundeskartellanwalt ist die Möglichkeit einzuräumen, jederzeit Stellung-
nahmen abzugeben. 
 

(2) Vom Gemeinschaftsrecht vorgesehene Mitwirkungsbefugnisse der Mit-
gliedstaaten an der Erlassung von Verordnungen, Richtlinien oder anderen gene-
rell-abstrakten Akten zur Durchführung der Art. 81 bis 86 EG sind vom Bundes-
minister für Wirtschaft und Arbeit wahrzunehmen. Betreffen diese Akte aus-
schließlich oder überwiegend Unternehmen oder Unternehmensverbände des 
Verkehrsbereichs, ist im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie vorzugehen. Der Bundeswettbewerbsbehörde ist die 
Möglichkeit einzuräumen, jederzeit Stellungnahmen abzugeben. 
 

…… …… 
Zusammenarbeit mit anderen Behörden Zusammenarbeit mit anderen Behörden 

§ 10. (1) Soweit es zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben notwendig 
ist und dem keine gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtungen entgegenstehen, ist 
die Bundeswettbewerbsbehörde berechtigt, unter Bedachtnahme auf schutzwürdi-

§ 10. (1) Soweit es zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben notwendig 
ist und dem keine gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtungen entgegenstehen, ist 
die Bundeswettbewerbsbehörde berechtigt, unter Bedachtnahme auf schutzwürdi-
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ge Geheimhaltungsinteressen im Sinne des Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I 
Nr. 165/1999, dem Kartellgericht, dem Kartellobergericht, dem Bundeskartellan-
walt, der Wettbewerbskommission, der Europäischen Kommission, Wettbe-
werbsbehörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union und den Regula-
toren sämtliche Informationen zur Kenntnis zu bringen und Unterlagen zu über-
mitteln, die diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. Sie ist weiters berech-
tigt, den Bundeskartellanwalt, die Wettbewerbskommission, die Europäische 
Kommission, die Wettbewerbsbehörden anderer Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union und die Regulatoren um Auskünfte sowie Stellungnahmen zu ersu-
chen. Sie ist zu diesem Zweck befugt, den genannten Stellen nach den Vorschrif-
ten des ersten Satzes sämtliche Informationen zur Kenntnis zu bringen und Unter-
lagen zu übermitteln, die diese dafür benötigen. 
 

ge Geheimhaltungsinteressen im Sinne des Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I 
Nr. 165/1999, dem Kartellgericht, dem Kartellobergericht, der Wettbewerbskom-
mission, der Europäischen Kommission, Wettbewerbsbehörden anderer Mitglied-
staaten der Europäischen Union und den Regulatoren sämtliche Informationen zur 
Kenntnis zu bringen und Unterlagen zu übermitteln, die diese zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben benötigen. Sie ist weiters berechtigt, die Wettbewerbskommission, die 
Europäische Kommission, die Wettbewerbsbehörden anderer Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union und die Regulatoren um Auskünfte sowie Stellungnahmen zu 
ersuchen. Sie ist zu diesem Zweck befugt, den genannten Stellen nach den Vor-
schriften des ersten Satzes sämtliche Informationen zur Kenntnis zu bringen und 
Unterlagen zu übermitteln, die diese dafür benötigen. 
 

(2) Soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist, können Kar-
tellgericht und Kartellobergericht die Bundeswettbewerb behörde um die Ertei-
lung von Auskünften sowie die Abgabe von begründeten Stellungnahmen ersu-
chen. 
 

 

(3) Soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist, kann die Bun-
deswettbewerbsbehörde den Bundeskartellanwalt um Auskünfte ersuchen und in 
die Akten des Bundeskartellanwaltes Einsicht nehmen. 
 

(3) Ist der Luftverkehrssektor betroffen, so ist dem Bundesminister für Ver-
kehr, Innovation und Technologie, ist der Medienbereich betroffen, so ist der 
KommAustria (BGBl. I Nr. 2/2001) Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
 

(4) Ist der Luftverkehrssektor betroffen, so ist dem Bundesminister für Ver-
kehr, Innovation und Technologie, ist der Medienbereich betroffen, so ist der 
KommAustria (BGBl. I Nr. 2/2001) Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
 

(4) Beabsichtigt die Bundeswettbewerbsbehörde, insbesondere wegen Modi-
fikationen des ursprünglichen Zusammenschlussvorhabens, die dessen nunmehri-
ge Vereinbarkeit mit dem KartG sicherstellen, 

a) die Erklärung abzugeben, dass sie einen Antrag nach § 11 KartG 2005 
nicht stellen wird, oder 

b) einen nach § 11 KartG 2005 gestellten Antrag zurückzuzie-
hen,  
so hat die Bundeswettbewerbsbehörde der Wettbewerbskommission Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben, sofern diese eine Empfehlung im Sinne des § 17 
abgegeben hat. 

(5) Beabsichtigt die Bundeswettbewerbsbehörde, insbesondere wegen Modi- entfällt 

14/M
E

 X
X

III. G
P - M

inisterialentw
urf - M

aterialien - T
extgegenüberstellung W

ettbew
erbsgesetz

3 von 6



- 
 

 

fikationen des ursprünglichen Zusammenschlussvorhabens, die dessen nunmehri-
ge Vereinbarkeit mit dem KartG sicherstellen, 

a) die Erklärung abzugeben, dass sie einen Antrag nach § 11 KartG 2005 
nicht stellen wird, oder 

b) einen nach § 11 KartG 2005 gestellten Antrag zurückzuziehen,  
so hat die Bundeswettbewerbsbehörde dem Bundeskartellanwalt - und, hat sie 
eine Empfehlung im Sinne des § 17 abgegeben, der Wettbewerbskommission - 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
 

6) Die Bundeswettbewerbsbehörde trägt dafür Sorge, dass dem Bundeskar-
tellanwalt eine Zusammenschlussanmeldung (§ 9 KartG 2005) unverzüglich nach 
dem Einlagen mit ihren Beilagen in zwei Gleichschriften weitergeleitet wird. 
 

entfällt 

Anmeldegebühren Anmeldegebühren 
§ 10a. (1) Für Zusammenschlussanmeldungen (§ 9 KartG 2005) ist eine Pau-

schalgebühr von 1 500 Euro zu entrichten. Die Bundeswettbewerbsbehörde hat 
die zulässigen Entrichtungsarten nach Maßgabe der vorhandenen technisch-
organisatorischen Voraussetzungen festzulegen und auf ihrer Website bekannt zu 
machen. Die Bundeswettbewerbsbehörde hat halbjährlich ein Neuntel der einge-
nommenen Anmeldegebühren an den Bundesminister für Justiz zu überweisen 
und dieser hat die überwiesenen Beträge als Justizverwaltungsgebühren zu ver-
einnahmen. 
 

§ 10a. (1) Für Zusammenschlussanmeldungen (§ 9 KartG 2005) 
ist eine Pauschalgebühr von 1 500 Euro zu entrichten. Die Bundes-
wettbewerbsbehörde hat die zulässigen Entrichtungsarten nach 
Maßgabe der vorhandenen technisch-organisatorischen Vorausset-
zungen festzulegen und auf ihrer Website bekannt zu machen. 

…… …… 
Bekanntmachungen Bekanntmachungen 

§ 10b. (1) Die Bundeswettbewerbsbehörde kommt ihren in den §§ 10 Abs. 3, 
11 Abs. 2 und 15 KartG 2005 festgelegten Bekanntmachungspflichten im Zu-
sammenschlussverfahren durch Bekanntmachung auf ihrer Website nach. 
 

 

(2) Die Bundeswettbewerbsbehörde hat unter Wahrung von Geschäfts-und 
Betriebsgeheimnissen auf ihrer Website bekannt zu machen, dass sie oder der 
Bundeskartellanwalt einen Antrag gemäß §§ 26, 27 und 28 KartG 2005 an das 

(2) Die Bundeswettbewerbsbehörde hat unter Wahrung von Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnissen auf ihrer Website bekannt zu machen, dass sie einen Antrag 
gemäß §§ 26, 27 und 28 KartG 2005 an das Kartellgericht gestellt hat. Die Be-
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Kartellgericht gestellt hat. Die Bekanntmachung kann die Namen des oder der 
betroffenen Unternehmen und in kurzer Form die Art der vermuteten Zuwider-
handlung und den betroffenen Geschäftszweig enthalten. 
 

kanntmachung kann die Namen des oder der betroffenen Unternehmen und in 
kurzer Form die Art der vermuteten Zuwiderhandlung und den betroffenen Ge-
schäftszweig enthalten. 
 

…… …… 
Ermittlungen Ermittlungen 

§ 11. (1) Die Bundeswettbewerbsbehörde kann nach Maßgabe dieses Bun-
desgesetzes alle Ermittlungen führen, die ihr zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
gemäß diesem Bundesgesetz zukommen. Die im Rahmen von Ermittlungen er-
langten Kenntnisse dürfen - sofern nicht eine Berechtigung zur Zusammenarbeit 
nach § 10 Abs. 1 besteht - nur zu dem mit der Ermittlungshandlung verfolgten 
Zweck verwertet werden. 

(2) Die Bundeswettbewerbsbehörde ist befugt, sich unter sinngemäßer An-
wendung des AVG, BGBl. Nr. 51/1991, Sachverständiger zu bedienen sowie 
Zeugen und Beteiligte heranzuziehen. Die §§ 7, 9 bis 16, 18 bis 20, 45 Abs. 1 und 
2, 46 bis 51, 54, 55, 74 Abs. 1, 75 Abs. 1 und 2 sowie die Abschnitte 4, 5 und 6 
des I. Teiles des AVG sind anzuwenden. 
 

 

(3) Die Bundeswettbewerbsbehörde kann davon Abstand nehmen, die Ver-
hängung einer Geldbuße gegen Unternehmer oder Unternehmervereinigungen zu 
beantragen, die 

1. ihre Mitwirkung an einer Zuwiderhandlung gegen § 1 KartG 2005 oder 
Art. 81 Abs. 1 EGV eingestellt haben, 

2. die Bundeswettbewerbsbehörde über diese Zuwiderhandlung informieren, 
bevor sie von dem Sachverhalt erfährt, 

3. in der Folge uneingeschränkt und zügig mit der Bundeswettbewerbsbe-
hörde zwecks vollständiger Aufklärung des Sachverhaltes zusammenarbeiten und 

4. andere Unternehmer oder Unternehmervereinigungen nicht zur Teilnahme 
an der Zuwiderhandlung gezwungen haben. 
War der Sachverhalt der Bundeswettbewerbsbehörde bereits bekannt, so kann sie 

bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen eine geminderte Geldbuße beantra-

(3) Die Bundeswettbewerbsbehörde kann davon Abstand nehmen, die Ver-
hängung einer Geldbuße gegen Unternehmer oder Unternehmervereinigungen zu 
beantragen, die 

1. ihre Mitwirkung an einer Zuwiderhandlung gegen § 1 KartG 2005 oder 
Art. 81 Abs. 1 EGV eingestellt haben, 

2. die Bundeswettbewerbsbehörde über diese Zuwiderhandlung informieren, 
bevor sie von dem Sachverhalt erfährt, 

3. in der Folge uneingeschränkt und zügig mit der Bundeswettbewerbsbehör-
de zwecks vollständiger Aufklärung des Sachverhaltes zusammenarbeiten und 

4. andere Unternehmer oder Unternehmervereinigungen nicht zur Teilnahme 
an der Zuwiderhandlung gezwungen haben. 
War der Sachverhalt der Bundeswettbewerbsbehörde bereits bekannt, so kann sie 
bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen eine geminderte Geldbuße beantra-
gen.  
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gen. Die Bundeswettbewerbsbehörde hat den Bundeskartellanwalt zu benachrich-

tigen, wenn sie keine oder eine geminderte Geldbuße beantragt. 

…… …… 
Vollziehung Vollziehung 

§ 20. Mit der Vollziehung 
1. des § 14 ist der Bundesminister für Inneres, 

 

 

2. der §§ 11 und 12 je nach ihrem Zuständigkeitsbereich der Bundesminister 
für Justiz und der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit und 
 

2. des § 12 je nach ihrem Zuständigkeitsbereich der Bundesminister für Justiz 
und der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit und 
 

3. der übrigen Bestimmungen der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit - 
und zwar hinsichtlich des § 3 Abs. 2 im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Verkehr, Innovation und Technologie - betraut. 
 

 

In-Kraft-Treten In-Kraft-Treten 
§ 21. (1) Dieses Bundesgesetz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 62/2005 tritt am 1. Jänner 2006 in Kraft 
(2) Dieses Bundesgesetz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 

106/2006 tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.  

 

 (3) Dieses Bundesgesetz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
XX/2007 tritt am 1. Juli 2007 in Kraft. 
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